
Eckpunkte der Koalitionsvereinbarung von CDU und FDP  
 
 
Präambel 
 
Die Koalitionspartner wollen zwanzig Jahre nach der friedlichen Revolution an die 
erfolgreiche Entwicklung des Freistaates Sachsen anknüpfen. Auf der Basis 
gemeinsamer Werte und Überzeugungen wollen sie die Zukunft gestalten, 
Sachsen als leistungsfähiges, lebenswertes Land und als attraktive Heimat 
stärken. Die Partner setzen dabei auf die Werte der friedlichen Revolution, auf 
die Ideen, den Optimismus und die Heimatverbundenheit der Menschen. CDU 
und FDP wollen Sachsen langfristig wieder dorthin führen, wo es Anfang des 20. 
Jahrhunderts schon einmal stand. Damals gehörte Sachsen gemeinsam mit 
Böhmen und Schlesien zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen in Europa. 
 
 
Staatsmodernisierung / Bürgernahe Verwaltung 
 
Im Rahmen einer Staatsmodernisierung wird der Freistaat einer umfassenden 
Aufgaben-, Ausgaben- und Strukturkritik unterzogen mit dem Ziel, Sachsen bis 
zum Auslaufen des Solidarpaktes II Ende 2019 finanziell auf eigene Beine zu 
stellen. Der Staat soll sich auf seine wesentlichen Aufgaben konzentrieren und 
von überflüssigen Tätigkeiten befreit werden.  
 
Unabhängig davon werden staatliche Aufgaben laufend überprüft und die Arbeit 
der Verwaltung auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Der ständige Prozess der 
Verwaltungsmodernisierung basiert auf den Grundsätzen Aufgabenverzicht, 
Privatisierung, Kommunalisierung sowie Bündelung und Konzentration 
verbleibender staatlicher Tätigkeit und sozialer Ausgewogenheit.  
 
Im Rahmen eines nachhaltigen Bürokratieabbaus sollen unter anderem alle 
Ressorts bis zum Ende der Legislaturperiode 20 Prozent ihrer Vorschriften 
abgebaut haben. 
 
Die Landesdirektionen werden zusammengefasst. Angestrebt wird ein 
umfassender Organisationsentwicklungsprozess mit dem Ziel der Verschlankung 
und Aufgabenreduzierung. 
 
Wohngrundstücke und Kleingärten sollen vom Geltungsbereich kommunaler 
Baumschutzsatzungen ausgenommen werden.  
 
 
Haushalt/Finanzen 
 
Sachsen setzt sich beim Bund für ein niedriges, einfaches und gerechtes 
Steuersystem ein. Die berufstätige Mitte der Gesellschaft soll bei Steuern und 
Abgaben entlastet werden. Dies schließt insbesondere die Lohnnebenkosten ein, 
die dauerhaft auf unter 40 Prozent sinken sollen. 
 
Die bayerische Bundesratsinitiative für reduzierte Mehrwertsteuersätze für 
Hotellerie und Gastronomie wird unterstützt, eine Ausweitung auf 
arbeitsintensive Dienstleistungen geprüft. 
 



Es wird eine Verfassungsänderung angestrebt, mit der ein 
Neuverschuldungsverbot eingeführt und der Generationenfonds für 
Beamtenpensionen verankert wird. 
 
Die wirtschaftliche Betätigung und die Beteiligungen des Freistaats werden im 
Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit und Privatisierungsmöglichkeit überprüft. 
Externer Sachverstand in Kontrollgremien von Landesunternehmen soll verstärkt 
werden. 
 
Es wird die Einführung eines Flächenfaktors im Rahmen des Kommunalen 
Finanzausgleichs angestrebt, das heißt nicht nur Einwohner- und Schülerzahlen, 
sondern auch die Gemeindefläche soll berücksichtigt werden. 
 
Ein Kompetenzzentrum Public Private Partnership zur Stärkung der 
Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und privater Wirtschaft wird geschaffen. 
 
 
Wirtschaft/Verkehr/Arbeit  
 
Die Koalitionspartner bekennen sich klar zur sozialen Marktwirtschaft. Mit ihren 
Grundsätzen Freiheit, Eigenverantwortung, Leistungsgerechtigkeit und fairer 
Wettbewerb schafft sie die Voraussetzungen für eine starke soziale Gesellschaft. 
 
Planungs-, Vergabe-, Genehmigungs- und Förderverfahren sollen einfacher und 
kürzer werden. EU-Richtlinien sollen nur 1:1 umgesetzt werden. 
Verwaltungsverfahren sollen unter anderem auch dadurch vereinfacht werden, 
dass bestimmte Anträge innerhalb einer Frist als genehmigt gelten, wenn die 
zuständige Behörde nicht widerspricht (so genannte Genehmigungsfiktion). 
 
Zur Stärkung des Standortes Sachsen werden die bestehenden 
Vermarktungsstrukturen beispielsweise in den Bereichen Wirtschaftsförderung, 
Außenhandel und Tourismus überprüft und die Straffung sowie die Beteiligung 
privater Dritter angestrebt. Unter Beteiligung der Wirtschaft werden unter 
anderem in Tschechien und in Polen Verbindungsbüros geschaffen. 
 
Förderangebote werden im Interesse von Handwerk und Mittelstand 
übersichtlicher und unbürokratischer gestaltet. Augenmerk in der Förderpolitik 
liegt besonders auf dem Wachstum bestehender und der Ansiedlung neuer 
Unternehmen. Die Forschungsförderung wird auf eine breitere Grundlage 
gestellt. 
 
Wirtschaft und Handwerk werden beim Schutz gegen Produktpiraterie 
unterstützt. 
 
Das sächsische Handwerk soll gestärkt und die Rahmenbedingungen mit Blick auf 
Liquidität und Zahlungsmoral verbessert werden. Die Bemühungen der Industrie- 
und Handelskammern und der Handwerkskammern zur Straffung ihrer 
Strukturen werden unterstützt. 
 
Das Ladenöffnungsrecht wird gelockert. Autowaschanlagen können künftig auch 
sonntags betrieben werden; Videotheken können sonntags zwischen 13 Uhr und 
19 Uhr geöffnet sein. 
 



Die Ausweisung einer landesweiten „Straße der sächsischen Industriekultur“ wird 
angeregt. 
 
Sachsen setzt sich dem Bund gegenüber beim Eisenbahnverkehr nachdrücklich 
dafür ein, die Engpässe im deutschen und europäischen Schienennetz zu 
beseitigen und sächsische Städte und Regionen optimal an das Fernverkehrsnetz 
der Bahn anzuschließen. Hierzu gehören insbesondere der Ausbau der Strecke 
Dresden-Berlin, der Neubau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke von Nord- bzw. 
Ostsee über Berlin, Dresden und Prag nach Südosteuropa, die Anbindung von 
Chemnitz, Zwickau und Plauen an den Schienenfernverkehr im ICE-Standard 
einschließlich der Fertigstellung der Sachsen-Franken-Magistrale sowie deren 
Erweiterung von Breslau bis Nürnberg. 
 
 
Bildung  
 
Das sächsische Schulsystem wird weiterentwickelt. Hierzu wird die 
Durchlässigkeit durch mehr Übergänge auf das Gymnasium verbessert. In der 4. 
Klasse der Grundschule wird im Benehmen mit den Eltern eine 
Bildungsempfehlung abgegeben. Die Bildungsempfehlung für das Gymnasium 
wird erteilt, wenn der Notendurchschnitt „gut“ (besser als 2,5) ist. Damit wird die 
aufgeweichte Bildungsempfehlung zurückgenommen. 
 
Als „zweite Chance“ wird auch in der 6. Klasse eine Bildungsempfehlung 
ausgestellt, um den Übergang auf das Gymnasium nach der 6. Klasse zu 
ermöglichen. Um dies reibungslos zu ermöglichen, wird die Mittelschule als 
Kernstück des Schulsystems zur Oberschule weiterentwickelt. Dazu wird 
schrittweise die zweite Fremdsprache wie an den Gymnasien ab Klassenstufe 6 
angeboten. Bisher gibt es solche Angebote nur an reichlich der Hälfte der 
derzeitigen Mittelschulen. Weiterhin werden in der Klasse 5 und 6 der Oberschule 
Leistungsgruppen zur individuellen Förderung angeboten.  
 
Die Lehrpläne der bisherigen Mittelschule und des Gymnasiums werden mit dem 
Ziel der Angleichung überprüft, eine stufenweise Einführung ab dem Schuljahr 
2011/2012 wird angestrebt.  
 
Auch die weiteren Wege zum Abitur - berufliches Gymnasium und 
Fachoberschule - sollen gestärkt werden. 
 
Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse innerhalb 
Deutschlands wird über den Zwischenschritt eines gemeinsamen Abiturs mit 
anderen Bundesländern ein bundesweit einheitliches Abitur angestrebt. 
 
Ganztagsangebote werden qualitativ weiterentwickelt. Dabei sollen die Schulen 
ihre Kooperation mit außerschulischen Partnern erweitern.  
 
Wir wollen die Schulträger bei ihrer Aufgabe unterstützen, den baulichen Zustand 
von Schulen einschließlich der Ausstattung mit Fachkabinetten zu verbessern. 
 
In den sächsischen Schulen soll die DDR-Geschichte intensiver vermittelt 
werden. 
 



Um das ehrenamtliche Engagement von Kindern und Jugendlichen besser 
anzuerkennen wird die Möglichkeit geschaffen, auf Wunsch ehrenamtliches 
Engagement auf dem Schulzeugnis vermerken zu lassen. 
 
Der Lehrerberuf soll gestärkt und der langfristige Lehrerbedarf in Sachsen 
abgesichert werden. Junge Lehrer sollen eine klare berufliche Perspektive 
erhalten. Studenten, die jetzt ein Lehramtsstudium in einer benötigten 
Fächerkombination aufnehmen und in entsprechender Qualität abschließen, 
erhalten eine Übernahmegarantie. Ziel ist zudem die leistungsbezogene 
Vergütung für Lehrer und eine hohe Flexibilität beim Personaleinsatz zwischen 
den Schulformen, insbesondere zur Bedarfsdeckung an beruflichen Schulen.  
 
Die Eigenverantwortung der Schulen soll erhöht werden. Ein Modellprojekt 
„Selbständige Schule“ wird geprüft. In Zusammenarbeit mit den Schulträgern 
sollen Schulen im Rahmen eines eigenen Budgets selbst über alle pädagogischen, 
personellen und investiven Maßnahmen entscheiden können.  
 
Die Koalitionspartner stimmen in der Wertschätzung freier Träger mit 
interessanten Konzepten für das sächsische Schulwesen überein. Zur Evaluierung 
der Qualität und der Kosten ist die Einholung eines Gutachtens vereinbart, das 
die Berechnungsformel für die Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft 
untersucht. 
 
 
Hochschulen und Forschung, Kultur und Medien 
 
Eigenverantwortung und Freiheiten der Hochschulen hinsichtlich ihrer 
strategischen Orientierung sowie ihrer Personal- und Finanzausstattung werden 
ausgebaut. Dazu werden Globalhaushalte konsequent eingeführt. Dazu wird das 
sächsische Hochschulgesetz weiterentwickelt. 
 
Sachsen wird keine gesetzlichen Studiengebühren festschreiben. Bei deutlicher 
Überschreitung der Regelstudienzeit sollen Gebühren erhoben werden. 
 
Die Bachelor-/Master-Studienreform wird gemeinsam mit den sächsischen 
Hochschulen evaluiert und weiterentwickelt. 
 
Die Bemühungen des Bundes werden unterstützt, das System der 
Studienfinanzierung zu verbessern. Der Freistaat wird zusammen mit der 
Wirtschaft Stipendienprogramme für Studierende und Doktoranden entwickeln. 
 
Die Koalitionspartner bekennen sich zu Freiheit der Forschung und unterstützen 
auch Bereiche wie die grüne Gentechnologie, rote Biotechnologie, 
Nanotechnologie sowie die Kernsicherheitsforschung. 
 
Ein inhaltliches und räumliches Konzept zur Errichtung eines sächsischen 
Nationalmuseums zur umfassenden Vermittlung der sächsischen Geschichte und 
Kultur wird beauftragt. Das Nationalmuseum soll sich neben der Identität 
stiftenden Wirkung als Haus der Geschichte vor allem auch an Kinder und 
Jugendliche wenden und gesellschaftspolitische Bildung vermitteln. 
 



Die im Besitz des Freistaates Sachsen befindlichen Schlösser, Burgen, Gärten 
und andere historische Anlagen sollen stärker für die öffentliche und 
wirtschaftliche Nutzung geöffnet werden.  
 
Zur Wahrung und Pflege des industriellen Erbe Sachsens soll eine Stiftung 
„Sächsische Industriekultur“ gegründet werden, die das industriekulturelle Erbe 
bewahrt und es für die Jugend, aber auch die Gäste des Freistaates erlebbar 
macht.  
 
Die Digitalisierung des Hörfunks in Sachsen erfolgt in enger Abstimmung mit den 
anderen Bundesländern. Daran sollte sich auch der endgültige Termin für eine 
Abschaltung der UKW-Frequenzen in Sachsen orientieren, eine alleinige 
Abschaltung zum 31. Dezember 2014 soll es nicht geben. 
 
Die Koalitionspartner setzen sich dafür ein, dass der barrierefreie Zugang für 
Gehörlose zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen verbessert wird. 
 
 
Familie, Soziales, Verbraucherschutz, Gesundheit 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll verbessert werden. Berufstätige 
Eltern und Alleinerziehende werden unterstützt durch die gezielte Förderung von 
Betriebskindergärten und durch flexible Öffnungszeiten in 
Kindertageseinrichtungen werktags auch nach 18 Uhr.  
 
Der Bedarf für erweiterte Öffnungszeiten in den Kindertageseinrichtungen wird 
geprüft. Kommunen werden im Bedarfsfall bei diesen Vorhaben im Rahmen von 
Modellprojekten unterstützt. Dabei wird angestrebt, dass an bis zu fünf Prozent 
der Standorte ein flexibleres Angebot vorgehalten wird. 
 
Die Koalitionspartner schaffen gemeinsam mit den Kommunen auf Basis der 
Unterstützung des Bundes rechtzeitig die Voraussetzungen für die Umsetzung 
eines Rechtsanspruches auf ein Betreuungsangebot ab dem vollendeten 1. 
Lebensjahr. 
 
Das Landeserziehungsgeld wird weiterentwickelt. Sachsen setzt sich beim Bund 
für die Erweiterung des Ehegattensplittings zu einem Familiensplitting ein. 
 
Die Qualität der vorschulischen Bildungsangebote und die Rahmenbedingungen 
für die individuelle frühkindliche Bildung werden verbessert. An der 
Beitragsfreiheit für das Vorschuljahr wird festgehalten.  
 
Die Grundlage für eine hochwertige medizinische Versorgung in allen Regionen 
Sachsens sind die niedergelassenen Haus- und Fachärzte. Medizinische 
Versorgungszentren können eine sinnvolle Ergänzung sein. 
 
Um den Bedarf an Ärzten zu decken sollen die Absolventenzahlen von 
Medizinstudenten gesteigert werden. Das Stipendienprogramm für eine 
Arzttätigkeit in unterversorgten Regionen wird fortgesetzt, weiterentwickelt und 
gegebenenfalls ausgeweitet. Programme zur Neugründung und Übernahme von 
Arztpraxen in Gebieten mit besonderem Ärztebedarf werden fortgeführt und 
verbessert. Die zentrale Vergabe von Studienplätzen in der Medizin soll 
abgeschafft werden.  



Innenpolitik, Infrastruktur, Justiz  
 
Das Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht in Sachsen soll flexibler, 
transparenter und durch eine Erhöhung des Leistungsanteils an der Besoldung 
leistungsgerechter werden. Dies soll weitere Anreize für qualifizierte Bewerber 
bietet, sich beim Freistaat zu bewerben.  
 
Zur Verjüngung der Polizei wird bei gleichzeitigem Festhalten an der Umsetzung 
des Personalkonzepts ein Einstellungskorridor für 300 junge Polizistinnen und 
Polizisten pro Jahr zur Stärkung der Polizeidienststellen vor Ort geschaffen. 
 
Um den Service und die Qualität für die Polizeibeamten zu verbessern wird unter 
anderem angestrebt, das Beschaffungswesen der Polizei privatwirtschaftlich zu 
organisieren. 
 
Die flächendeckende Versorgung durch Rettungsdienste innerhalb der 
gesetzlichen Hilfsfristen soll sichergestellt werden. Die Bergwacht in Sachsen 
wird in ihrer ehrenamtlichen Arbeit gestärkt. 
 
Maßnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes im öffentlichen und privaten 
Bereich werden ergriffen, beispielsweise dazu das sächsische Meldegesetz 
weiterentwickelt. 
 
Der Einsatz mobiler Kennzeichenerkennungssysteme erfolgt nur anlassbezogen.  
 
Die technische Ausstattung der Feuerwehren wird verbessert. Die Freiwilligen 
Feuerwehren und Rettungsdienste werden unterstützt, auch in Zukunft eine 
ausreichende Zahl ehrenamtlicher Mitglieder zu gewinnen. Insbesondere werden 
Jugendfeuerwehren bei der Nachwuchsgewinnung unterstützt und das 
Eintrittsalter für die Jugendfeuerwehr herabgesetzt. 
 
Die Kommunen werden bei der Aufgabenerfüllung der flächendeckenden Präsenz 
und Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, zum Beispiel bei 
Investitionen und bei der Einführung einer Feuerwehrrente auf der Basis einer 
Versicherungslösung. 
 
Beim Stadtumbau wird angestrebt, private Haus- und Grundstückseigentümer 
den kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften 
gleichzustellen. 
 
Sachsen setzt sich auf Bundesebene dafür ein, die Voraussetzungen zu schaffen, 
um die Finanz-, die Sozial- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammenlegen 
zu können. 
 
Mit dem elektronischen Rechtsverkehr (ERV) wird die rechtsverbindliche 
elektronische Kommunikation zwischen Gerichten, Justizbehörden und 
Verfahrensbeteiligten schrittweise bis zum 31. Dezember 2012 eingeführt. 
 
 
Landwirtschaft, Umwelt und Energie, Europa 
 
Eine vernunftbetonte Umweltpolitik trägt zur Attraktivität Sachsens als Wohn- 
und Wirtschaftsstandort bei. Mit einem ausgewogenen Mix der Energieträger wird 



dafür gesorgt, dass die Energieversorgung für Bürger und Unternehmen 
zuverlässig und bezahlbar bleibt. 
 
Ein modernes Umweltrecht ist ein Standort- und Wettbewerbsvorteil. Bestehende 
Regelungen sind im Sinne einer Vereinfachung zu überprüfen. Beim Vollzug des 
Umweltrechts sind im Sinne schneller, transparenter Entscheidungen vorhandene 
Ermessensspielräume zu nutzen. 
 
Bei der Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Luftreinhaltung sind Fahrverbote 
in Städten und Gemeinden („Umweltzonen“) nur das letzte Mittel. 
 
Auf das Einhalten von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit bei EU-
Entscheidungen wird geachtet. Sachsen engagiert sich für Deregulierung sowie 
Bürokratieabbau bei der EU. Europäisches Recht und EU-Standards werden wir 
grundsätzlich nur 1:1 umgesetzt, nicht darüber hinaus. 
 
Bis 2012 sollen noch mehr Reitwege in Sachsen ausgewiesen und die Vernetzung 
deutlich verbessert werden. 
 
Um die Natürlichkeit der Elbe zu bewahren, ist kein Ausbau der Elbe 
beispielsweise mit Staustufen gewollt. 
 
In den Förderprogrammen zum ländlichen Raum werden regionale Initiativen 
unterstützt. Die Besonderheiten ländlicher Regionen müssen berücksichtigt 
werden. Dies betrifft unter anderem den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere 
schnelle Internetzugänge oder vielfältige Bildungsangebote vor Ort. Die 
Infrastruktur der Daseinsvorsorge muss erhalten bleiben. 
 
 
Zusammenarbeit und Ressorts 
 
 
Beide Partner werden bei Abstimmungen im Parlament sowie in den Gremien ein 
einheitliches Votum abgeben. Anträge, Gesetzesinitiativen und Große Anfragen 
sind nur im Einvernehmen der Koalitionspartner einzubringen. Bei 
Unstimmigkeiten entscheidet der Koalitionsausschuss. Die Parlamentsarbeit soll 
gestärkt werden. 
 
Bei Fragen, die für einen Koalitionspartner von grundsätzlicher Bedeutung sind, 
wird im Kabinett keine Seite überstimmt. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit 
abweichender Voten einzelner Minister in Sachfragen. Bei der Suche nach einer 
Einigung kann der Koalitionsausschuss angerufen werden. 
 
Mitglied des Bundesrates sind der Ministerpräsident und der stellvertretende 
Ministerpräsident. Die beiden weiteren Mitglieder des Bundesrates werden von 
der CDU bestimmt. Die übrigen Staatsminister sind stellvertretende Mitglieder 
des Bundesrates. 
 
Bei der Festlegung des Abstimmungsverhaltens im Bundesrat werden nur 
übereinstimmende Entscheidungen getroffen - ansonsten wird sich der Freistaat 
der Stimme enthalten. 
 



Die Koalitionspartner werden ihre Arbeit in Landtag und Regierung laufend und 
umfassend abstimmen. Ein paritätisch besetzter Koalitionsausschuss tritt 
regelmäßig oder auf Wunsch eines Koalitionspartners zusammen. 
 
Die CDU stellt den Ministerpräsidenten und die FDP seinen Stellvertreter. 
 
Das Vorschlagsrecht zur Ernennung der Staatsministerinnen oder Staatsminister 
obliegt für folgende Geschäftsbereiche 
 
der CDU: 
 
Staatsministerium der Finanzen 
Staatsministerium des Innern 
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
Staatsministerium für Kultus und Sport 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
Staatskanzlei 
 
der FDP: 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
Staatsministerium der Justiz und für Europa. 
 


